
Schulvertrag Neue Jazzschool München e.V.

Allgemeine Bestimmungen

Gebührenregelung

Die Unterrichtsgebühren sind Jahresgebühren. Bei  der Anmeldung kann jährliche, halbjährliche 
oder monatliche Ratenzahlungsweise vereinbart  werden. Die Unterrichtsgebühren sind jeweils 
zum Ersten des Monats auf das unten angegebene  Konto zu überweisen. Die Gebühren können 
nur über Lastschriftverfahren oder per Dauerauftrag  
(bitte Auftragsbestätigung im Büro abgeben) bezahlt werden. Barzahlung ist nicht möglich. 
Bei Anmeldung fällt eine einmalige Anmeldegebühr von 15 € an, die im Rahmen der ersten 
Abbuchung/ Gebührenrate abgerechnet wird.

Schuljahresdauer  

Das Schuljahr beginnt jeweils am 1. September und endet am 31. August. 

Unterrichtsausfall

Unterrichtsstunden, die auf Veranlassung des Schülers ausfallen, sind gebührenpflichtig. Bei 
länger-
er Erkrankung kann auf schriftlichen Antrag nach drei versäumten Stunden die Unterrichtsgebühr 
für die restliche Dauer der Erkrankung entfallen. Unterrichtsstunden, die durch Erkrankung oder 
sonstige  unvermeidliche Verhinderung der Lehrkraft ausfallen, sind bis zu vier 
Unterrichtsstunden 
im  Schuljahr gebührenpflichtig. Für darüber hinaus ausfallende Stunden werden die Gebühren 
auf 
schriftlichen Antrag erstattet. Die Lehrkräfte sind bemüht, ausgefallene Stunden  nachzuholen, ein 
Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch nicht. 

Ferien

Die Ferien fallen mit den  ortsüblichen Schulferien zusammen. 
An Feiertagen findet kein Unterricht statt.  

Probezeit

Die  Probezeit beträgt drei Monate. 
In dieser Zeit kann von beiden Seiten der Unterrichtsvertrag gekündigt werden. 

Abmeldung

Sollte ein Schüler seinen Unterricht an der Jazzschule beenden wollen, so ist dies grundsätzlich 
nur zum Ende des laufenden Schuljahres möglich (bitte Verständnis: die Lehrkräfte sind für 
jeweils 
ein Schuljahr verpflichtet). Hierzu ist die schriftliche Abmeldung bis spätestens 1. Juni an das Büro 
zu senden. Erfolgt keine fristgerechte Abmeldung, verlängert sich der  Unterrichtsvertrag um ein 
weiteres Schuljahr. 

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist München 

München, 16.09.2008


